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Artikel 1 
Änderung des Architekten- und Ingenieurgesetzes*1

Das	Architekten-	und	 Ingenieurgesetz	vom	18.	November	2009	
(GVOBl.	M-V	S.	646),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	
vom	7.	Juli	2020	(GVOBl.	M-V	S.	637)	geändert	worden	ist,	wird	
wie	folgt	geändert:

1.	 Die	Inhaltsübersicht	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nach	der	Angabe	zu	§	6	werden	folgende	Angaben	einge-
fügt:

	 „§	6a	Genehmigung	bei	Ausbildung	im	Ausland	
§	6b	Ausgleichsmaßnahmen	
§	6c	Genehmigungsverfahren“.

b)	 Nach	der	Angabe	zu	§	16	wird	 folgende	Angabe	einge-
fügt:

	 „§	16a	 	Zusammenarbeit	der	Kammern	mit	den	zuständi-
gen	Behörden	anderer	Mitgliedsstaaten	der	Euro		-
päischen	Union,	Beschwerdeverfahren“.

2.	 §	3	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Dem	Absatz	1	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Der	vorübergehende	und	gelegentliche	Charakter	der	Er-
bringung	 von	 Dienstleistungen	 wird	 im	 Einzelfall	 beur-
teilt,	 insbesondere	anhand	von	Dauer,	Häufigkeit,	 regel-
mäßiger	 Wiederkehr	 und	 Kontinuität	 der	 Dienstleistun-
gen.“

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Nach	Satz	1	wird	folgender	Satz	eingefügt:

	 „Das	Verfahren	richtet	sich	nach	Absatz	2a.“

bb)	 Im	neuen	Satz	3	wird	das	Wort	„Sie“	durch	die	Wör-
ter	„Auswärtige	Dienstleister“	ersetzt.

c)	 Nach	Absatz	2	wird	folgender	Absatz	2a	eingefügt:

	 „(2a)	Die	Architektenkammer	unterrichtet	den	Dienstleis-
ter	spätestens	einen	Monat	nach	Eingang	der	vollständi-
gen	Unterlagen	über	ihre	Entscheidung

1.	 die	Erbringung	der	Dienstleistungen	zuzulassen,	ohne	
seine	Berufsqualifikationen	nachzuprüfen	oder

2.	 nach	der	Nachprüfung	seiner	Berufsqualifikationen

a)	 von	 dem	 Dienstleister	 zu	 verlangen,	 sich	 einer	
Eignungsprüfung	zu	unterziehen,	oder

b)	 die	Erbringung	der	Dienstleistungen	zuzulassen.

	 Sollten	Schwierigkeiten	auftreten,	die	zu	einer	Verzöge-
rung	dieser	Entscheidung	führen	könnten,	so	unterrichtet	
die	Architektenkammer	den	Dienstleister	innerhalb	der-
selben	Frist	über	die	Gründe	für	diese	Verzögerung.	Die	
Schwierigkeiten	werden	binnen	eines	Monats	nach	die-
ser	Mitteilung	behoben	und	die	Entscheidung	ergeht	bin-
nen	zwei	Monaten	nach	Behebung	der	Schwierigkeiten.	
Besteht	ein	wesentlicher	Unterschied	zwischen	der	be-
ruflichen	Qualifikation	des	Dienstleisters	und	der	hiesi-
gen	geforderten	Ausbildung	und	ist	er	so	groß,	dass	dies	
der	öffentlichen	Sicherheit	abträglich	ist	und	durch	Be-
rufserfahrung	 oder	 durch	 Kenntnisse,	 Fähigkeiten	 und	
Kompetenzen	des	Dienstleisters,	die	durch	lebenslanges	
Lernen	 erworben	 und	 hierfür	 förmlich	 von	 einer	 ein-
schlägigen	Stelle	als	gültig	anerkannt	wurden,	nicht	aus-
geglichen	werden	kann,	 so	muss	dem	Dienstleister	die	
Möglichkeit	gegeben	werden,	durch	eine	in	Satz	1	Num-
mer	2	Buchstabe	a	genannte	Eignungsprüfung	nachzu-
weisen,	 dass	 er	 die	 fehlenden	 Kenntnisse,	 Fähigkeiten	
oder	Kompetenzen	erworben	hat.	Die	Architektenkam-
mer	trifft	auf	dieser	Grundlage	eine	Entscheidung,	ob	sie	
die	Erbringung	dieser	Dienstleistungen	erlaubt.	In	jedem	
Fall	 muss	 die	 Erbringung	 der	 Dienstleistung	 innerhalb	
des	Monats	erfolgen	können,	der	auf	die	nach	Satz	1	ge-
troffene	 Entscheidung	 folgt.	 Bleibt	 eine	 Entscheidung	
oder	 Unterrichtung	 (Reaktion)	 der	Architektenkammer	
binnen	der	in	den	Sätzen	1	bis	3	und	6	festgesetzten	Fris-
ten	aus,	so	darf	die	Dienstleistung	unter	Führen	der	Be-
rufsbezeichnung	nach	§	2	Absatz	1	oder	einer	Wortver-
bindung	nach	§	2	Absatz	3	erbracht	werden.	In	den	Fäl-
len,	 in	 denen	 die	 Berufsqualifikationen	 gemäß	 diesem	
Absatz	nachgeprüft	worden	sind,	erfolgt	die	Erbringung	
der	Dienstleistung	unter	der	Berufsbezeichnung	des	Auf-
nahmemitgliedstaats.“

d)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(3)	Auswärtige	 Dienstleister	 haben	 die	 Berufspflichten	
zu	beachten;	zu	diesen	gehören	etwa	Regelungen	für	die	
Definition	des	Berufes,	das	Führen	von	Titeln	und	schwer-
wiegende	berufliche	Fehler	in	unmittelbarem	und	speziel-
lem	Zusammenhang	mit	dem	Schutz	und	der	Sicherheit	
der	Verbraucher.	Sie	sind	hierfür	wie	Mitglieder	der	Ar-
chitektenkammer	zu	behandeln	und	in	ein	entsprechendes	

Gesetz zur Änderung des Architekten- und Ingenieurgesetzes und  
des Baugesetzbuchausführungsgesetzes

Vom 19. März 2021

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	2130	-	18

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:	

_____	
*	 	Dieses	Gesetz	dient	unter	anderem	der	Umsetzung	der	Richtlinie	2013/55/EU	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	20.	November	2013	zur	Änderung	der	

Richtlinie	2005/36/EG	über	die	Anerkennung	von	Berufsqualifikationen	und	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1024/2012	über	die	Verwaltungszusammenarbeit	mit	Hilfe	des	
Binnenmarkt-Informationssystems	(„IMI-Verordnung“)	(ABl.	L	354	vom	28.12.2013,	S.	132,	L	268	vom	15.10.2015,	S.	35,	L	95	vom	9.4.2016,	S.	20).

1	 Ändert	Gesetz	vom	18.	November	2009;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	2130	-	12
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Verzeichnis	 einzutragen.	 Die	 Architektenkammer	 stellt	
über	die	Eintragung	in	das	Verzeichnis	nach	Satz	2	eine	
auf	höchstens	fünf	Jahre	befristete	Bescheinigung	aus,	die	
auf	Antrag	verlängert	werden	kann.	Durch	die	Eintragung	
darf	das	Erbringen	der	Dienstleistungen	in	keiner	Weise	
verzögert,	erschwert	oder	verteuert	werden.	Die	Architek-
tenkammer	übermittelt	der	betreffenden	Berufsorganisa-
tion	eine	Kopie	der	Meldung	und	gegebenenfalls	der	er-
neuerten	Meldung	nach	Artikel	7	Absatz	1	der	Richtlinie	
2005/36/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	
vom	7.	September	2005	über	die	Anerkennung	von	Be-
rufsqualifikationen	 (ABl.	L	255	vom	30.9.	2005,	S.	22,		
L	271	vom	16.10.2007,	S.	18,	L	93	vom	4.4.2008,	S.	28,	
L	33	vom	3.2.2009,	S.	49,	L	305	vom	24.10.2014,	S.	115),	
die	 zuletzt	 durch	 den	 Delegierten	 Beschluss	 (EU)	
2019/608	(ABl.	L	104	vom	15.4.2019,	S.	1)	geändert	wor-
den	ist,	für	die	Zwecke	der	Befreiung	gilt	dies	als	automa-
tische	 vorübergehende	 Eintragung	 oder	 Pro-Forma-Mit-
gliedschaft.	 Meldungen	 nach	 Absatz	 2	 Satz	 3	 und	 Be-
scheinigungen	nach	Satz	3	sind	nicht	erforderlich,	wenn	
bereits	 in	 einem	 anderen	 Land	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	eine	Anzeige	erfolgt	ist	oder	eine	Bescheini-
gung	 erteilt	 wurde;	 eine	 Eintragung	 in	 das	 Verzeichnis	
nach	Satz	2	erfolgt	in	diesem	Fall	nicht.“

3.	 In	§	4	Absatz	10	Satz	1	werden	nach	den	Wörtern	„nach	Ab-
satz	5“	die	Wörter	„aus	der	Ferne	und	elektronisch	leicht	zu-
gänglich“	eingefügt.

4.	 §	6	Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nummer	1	wird	wie	folgt	gefasst:

„1.	 wer	 ein	 technisch-naturwissenschaftliches	 Studium	
mit	einer	Regelstudienzeit	von	mindestens	sechs	Se-
mestern	und	einer	Bewertung	des	Studiums	mit	min-
destens	180	European	Credit	Transfer	and	Accumu-
lation	 System-Punkten	 an	 einer	 staatlichen	 oder	
staatlich	anerkannten	Hochschule	oder	als	gleichwer-
tig	anerkannten	Bildungseinrichtung	in	der	Bundes-
republik	Deutschland	mit	Erfolg	abgeschlossen	hat,	
wobei	dieses	Studium	zu	einem	ersten	berufsquali-
fizierenden	Abschluss	führen	und	überwiegend	Stu-
dieninhalte	sowohl	der	Mathematik	als	auch	der	In-
formatik,	 Naturwissenschaft	 und	 Technik	 (MINT-
Anteil)	beinhalten	muss,“	

b)	 In	Nummer	2	wird	das	Wort	„oder“	durch	ein	Komma	er-
setzt.

c)	 In	 Nummer	 3	 wird	 der	 Punkt	 am	 Ende	 durch	 das	Wort	
„oder“	ersetzt.

d)	 Folgende	Nummer	4	wird	angefügt:

„4.	 wer	aufgrund	einer	im	Ausland	erworbenen	Berufs-
qualifikation	nach	Feststellung	der	Gleichwertigkeit	
dieser	Qualifikation	mit	der	Regelung	nach	Nummer	1	
die	Genehmigung	hierzu	erhalten	hat.“

5.	 Nach	§	6	werden	die	folgenden	§§	6a	bis	6c	eingefügt:

„§ 6a 
Genehmigung bei Ausbildung im Ausland

	 (1)	Die	Genehmigung	nach	§	6	Absatz	1	Nummer	4	erhält	auf	
Antrag,	wer

1.	 an	einer	ausländischen	Hochschule	oder	einer	sonstigen	
ausländischen	 Ausbildungseinrichtung	 eine	 Ausbildung	
erfolgreich	abgeschlossen	hat,

2.	 über	einen	Ausbildungsnachweis	verfügt,	der	in	einem	an-
deren	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union,	einem	ande-
ren	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	
Wirtschaftsraum	 oder	 einem	 durch	Abkommen	 gleichge-
stellten	Staat	erforderlich	ist,	um	dort	die	Erlaubnis	zur	Auf-
nahme	und	Ausübung	des	Berufes	zu	erhalten,	oder

3.	 den	Beruf	ein	Jahr	lang	in	Vollzeit	oder	entsprechend	län-
ger	in	Teilzeit	in	den	vorangegangenen	zehn	Jahren	in	ei-
nem	in	Nummer	2	genannten	Staat,	in	dem	dieser	Beruf	
nicht	reglementiert	ist,	ausgeübt	hat	und	im	Besitz	eines	
oder	mehrerer	Ausbildungsnachweise	ist,	die	von	der	zu-
ständigen	Behörde	in	einem	der	in	Nummer	2	genannten	
Staaten	 ausgestellt	 worden	 sind	 und	 bescheinigen,	 dass	
die	 Inhaberin	oder	der	 Inhaber	auf	die	Ausübung	dieses	
Berufes	vorbereitet	wurde,

	 wenn	die	nachgewiesene	Berufsqualifikation	der	 in	§	6	Ab-
satz	1	Nummer	1	genannten	Ausbildung	gleichwertig	ist	oder	
zwischen	 der	 sich	 aus	 den	 Nachweisen	 ergebenden	 Berufs-
qualifikation	und	der	 in	§	6	Absatz	1	Nummer	1	genannten	
Ausbildung	keine	wesentlichen	Unterschiede	nach	Absatz	3	
bestehen	 oder	 diese	 Unterschiede	 nach	 §	 6b	 ausgeglichen	
wurden.

	 (2)	 Einem	Ausbildungsnachweis	 nach	Absatz	 1	 Nummer	 2	
sind	gleichgestellt

1.	 in	 Drittstaaten	 ausgestellte	Ausbildungsnachweise	 unter	
den	Voraussetzungen	des	Artikels	3	Absatz	3	der	Richtli-
nie	2005/36/EG,

2.	 in	 einem	 in	 Absatz	 1	 Nummer	 2	 genannten	 Staat	 als	
gleichwertig	anerkannte	Ausbildungsnachweise	oder	jede	
Gesamtheit	 von	Ausbildungsnachweisen	 unter	 den	Vor-
aussetzungen	 des	 Artikels	 12	 Absatz	 1	 der	 Richtlinie	
2005/36/EG	und

3.	 Berufsqualifikationen	unter	den	Voraussetzungen	des	Ar-
tikels	12	Absatz	2	der	Richtlinie	2005/36/EG.

	 (3)	Wesentliche	Unterschiede	zwischen	der	nachgewiesenen	
Berufsqualifikation	und	der	 in	§	6	Absatz	1	Nummer	1	ge-
nannten	Ausbildung	bestehen,	wenn

1.	 sich	 die	 Nachweise	 auf	 Fähigkeiten,	 Kenntnisse	 und	
Kompetenzen	beziehen,	die	sich	hinsichtlich	des	Inhalts	
oder	dessen	Umfangs	wesentlich	von	den	Fähigkeiten	und	
Kenntnissen	 unterscheiden,	 auf	 die	 sich	 die	 in	 §	 6	Ab-
satz	1	Nummer	1	genannte	Ausbildung	bezieht,
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2.	 die	entsprechenden	Fähigkeiten,	Kenntnisse	und	Kompe-
tenzen	eine	wesentliche	Voraussetzung	für	die	Ausübung	
des	Berufes	darstellen	und

3.	 die	antragstellende	Person	diese	Unterschiede	nicht	aus-
geglichen	hat	durch	Kenntnisse,	Fähigkeiten	und	Kompe-
tenzen,	die	sie	im	Rahmen	ihrer	Berufspraxis	oder	durch	
lebenslanges	Lernen	erworben	hat	und	die	von	einer	zu-
ständigen	Stelle	anerkannt	wurden.

	 (4)	Wenn	die	Genehmigung	wegen	wesentlicher	Unterschiede	
nach	Absatz	3	nicht	erteilt	werden	kann,	stellt	die	Ingenieur-
kammer	die	nachgewiesene	Berufsqualifikation	und	die	we-
sentlichen	 Unterschiede	 zu	 der	 in	 §	 6	Absatz	 1	 Nummer	 1	
verlangten	 Berufsqualifikation	 durch	 schriftlichen	 Bescheid	
fest.	In	dem	Bescheid	wird	mitgeteilt,	welches	Niveau	im	Sin-
ne	des	Artikels	11	der	Richtlinie	2005/36/EG	die	nachgewie-
sene	 Berufsqualifikation	 hat,	 welches	 Niveau	 nach	 §	 6	Ab-
satz	1	Nummer	1	verlangt	wird	und	aus	welchen	Gründen	die	
wesentlichen	Unterschiede	nicht	durch	in	Absatz	3	Nummer	3	
genannte	 Qualifikationen	 ausgeglichen	 werden	 können.	 In	
dem	 Bescheid	 wird	 zudem	 festgestellt,	 durch	 welche	 Aus-
gleichsmaßnahmen	nach	§	6b	die	wesentlichen	Unterschiede	
ausgeglichen	werden	können.	

§ 6b 
Ausgleichsmaßnahmen

	 (1)	 Antragstellende	 Personen,	 die	 über	 einen	 Ausbildungs-
nachweis	verfügen,	der	in	einem	der	in	§	6a	Absatz	1	Num-
mer	 2	 genannten	 Staaten	 ausgestellt	 wurde	 oder	 nach	 §	 6a	
Absatz	2	gleichgestellt	ist,	können	die	festgestellten	wesentli-
chen	Unterschiede	nach	§	6a	Absatz	4	ausgleichen

1.	 durch	 das	 Absolvieren	 eines	 Anpassungslehrgangs	 und	
das	zusätzliche	Ablegen	einer	Eignungsprüfung,	wenn	die	
Ausbildung	 dem	 Qualifikationsniveau	 nach	 Artikel	 11	
Buchstabe	a	der	Richtlinie	2005/36/EG	entspricht,

2.	 durch	das	Ablegen	einer	Eignungsprüfung,	wenn	die	Aus-
bildung	dem	Qualifikationsniveau	nach	Artikel	11	Buch-
stabe	b	der	Richtlinie	2005/36/EG	entspricht,	oder

3.	 durch	das	Absolvieren	eines	höchstens	dreijährigen	An-
passungslehrgangs	oder	das	Ablegen	einer	Eignungsprü-
fung	 nach	 Wahl	 der	 antragstellenden	 Person,	 wenn	 die	
Ausbildung	 dem	 Qualifikationsniveau	 nach	 Artikel	 11	
Buchstaben	 c,	 d	 oder	 e	 der	 Richtlinie	 2005/36/EG	 ent-
spricht.

	 (2)	Muss	nach	Absatz	1	Nummer	1	oder	2	eine	Eignungsprü-
fung	abgelegt	werden,	so	hat	die	Ingenieurkammer	sicherzu-
stellen,	dass	die	Eignungsprüfung	innerhalb	von	sechs	Mona-
ten	nach	Bekanntgabe	des	Bescheides	nach	§	6a	Absatz	4	ab-
gelegt	werden	kann.	Hat	sich	die	antragstellende	Person	nach	
Absatz	1	Nummer	3	für	eine	Eignungsprüfung	entschieden,	so	
hat	die	Ingenieurkammer	sicherzustellen,	dass	die	Eignungs-
prüfung	innerhalb	von	sechs	Monaten	nach	dem	Zugang	der	
Mitteilung	über	diese	Entscheidung	bei	der	Ingenieurkammer	
abgelegt	werden	kann.

	 (3)	Die	Ingenieurkammer	hat	durch	Satzung	Bestimmungen	
über	die	Einzelheiten	der	Durchführung	von	Ausgleichsmaß-
nahmen	zu	treffen.	Sie	kann	bei	der	Durchführung	von	Aus-
gleichsmaßnahmen	 mit	 entsprechenden	 Kammern	 anderer	
Bundesländer	 zusammenarbeiten	 und	 dazu	 länderübergrei-
fende	Verwaltungsvereinbarungen	abschließen.

	 (4)	 Die	 Absätze	 1	 und	 2	 gelten	 entsprechend	 für	 sonstige	
Drittstaatenangehörige.

§ 6c 
Genehmigungsverfahren

	 (1)	Der	Antrag	setzt	voraus,	dass	die	antragstellende	Person	
im	Land	Mecklenburg-Vorpommern	 ihre	Wohnung,	Nieder-
lassung	 oder	 ihre	 Anstellung	 hat.	 Berufsangehörige,	 deren	
Berufsqualifikation	anerkannt	wird,	müssen	über	die	Sprach-
kenntnisse	verfügen,	die	für	die	Ausübung	ihrer	Berufstätig-
keit	 in	 Deutschland	 erforderlich	 sind.	 Die	 für	 die	 Entschei-
dung	über	den	Antrag	erforderlichen	Unterlagen	sind	in	Pa-
pierform	vorzulegen.	Abweichend	von	Satz	3	kann	das	Ver-
fahren	elektronisch	geführt	werden,	soweit	die	Unterlagen	in	
einem	 der	 in	 §	 6a	Absatz	 1	 Nummer	 2	 genannten	 Staaten	
ausgestellt	oder	anerkannt	wurden.	Von	antragstellenden	Per-
sonen,	die	über	einen	Ausbildungsnachweis	verfügen,	der	in	
einem	der	in	§	6a	Absatz	1	Nummer	2	genannten	Staaten	aus-
gestellt	wurde	oder	nach	§	6a	Absatz	2	gleichgestellt	ist,	dür-
fen	nur	die	in	Anhang	VII	Nummer	1	Buchstaben	b,	d	und	g	
der	 Richtlinie	 2005/36/EG	 genannten	 Unterlagen	 verlangt	
werden.	Unterlagen	nach	Anhang	VII	Nummer	1	Buchstabe	d	
der	Richtlinie	2005/36/EG	werden	nur	berücksichtigt,	wenn	
sie	bei	der	Vorlage	nicht	älter	als	drei	Monate	sind.

	 (2)	Die	Ingenieurkammer	bestätigt	der	antragstellenden	Per-
son	innerhalb	eines	Monats	den	Eingang	der	Unterlagen	und	
teilt	ihr	gegebenenfalls	mit,	welche	Unterlagen	fehlen.	Beste-
hen	begründete	Zweifel	an	der	Echtheit	oder	an	der	inhaltli-
chen	Richtigkeit	der	vorgelegten	Unterlagen,	so	kann	die	In-
genieurkammer,	soweit	unbedingt	geboten,	die	antragstellen-
de	 Person	 auffordern,	 weitere	 Unterlagen,	 insbesondere	 be-
glaubigte	Kopien,	vorzulegen;	sie	kann	sich	auch	an	die	zu-
ständige	Stelle	wenden.

	 (3)	Das	Verfahren	muss	innerhalb	kürzester	Frist	abgeschlos-
sen	werden,	spätestens	jedoch	drei	Monate	nach	Einreichung	
der	 vollständigen	 Unterlagen	 der	 betreffenden	 Person;	 die	
Entscheidung	 muss	 von	 der	 Ingenieurkammer	 ordnungsge-
mäß	begründet	werden.	Diese	Frist	kann	jedoch	in	Fällen,	die	
unter	die	Kapitel	II	und	III	des	Titels	III	der	Richtlinie	2005/36/
EG	fallen,	um	einen	Monat	verlängert	werden.	Eine	Aufforde-
rung	zur	Vorlage	von	beglaubigten	Kopien	gilt	nicht	als	Auf-
forderung	zur	Vorlage	fehlender	Unterlagen.

	 (4)	Kann	die	antragstellende	Person	die	für	die	Feststellung	
der	Befähigung	erforderlichen	Ausbildungsnachweise	aus	von	
ihr	nicht	zu	vertretenden	Gründen	nicht	oder	nur	teilweise	vor-
legen	oder	ist	die	Vorlage	der	entsprechenden	Unterlagen	mit	
einem	 unangemessenen	 zeitlichen	 und	 sachlichen	Aufwand	
verbunden,	so	stellt	die	Ingenieurkammer	die	Kenntnisse,	Fä-
higkeiten	 und	 Kompetenzen	 der	 antragstellenden	 Person	
durch	sonstige	geeignete	Verfahren,	die	in	Einklang	mit	Arti-
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kel	28	Absatz	2	der	Richtlinie	2011/95/EU	des	Europäischen	
Parlaments	und	des	Rates	vom	13.	Dezember	2011	über	Nor-
men	 für	 die	 Anerkennung	 von	 Drittstaatsangehörigen	 oder	
Staatenlosen	 als	 Personen	 mit	Anspruch	 auf	 internationalen	
Schutz,	für	einen	einheitlichen	Status	für	Flüchtlinge	oder	für	
Personen	 mit	 Anrecht	 auf	 subsidiären	 Schutz	 und	 für	 den		
Inhalt	 des	 zu	 gewährenden	 Schutzes	 (ABl.	 L	 337	 vom	
20.12.2011,	S.	9,	L	167	vom	30.6.2017,	S.	58)	stehen,	 fest.	
Sonstige	geeignete	Verfahren	nach	Satz	1	sind	insbesondere	
Arbeitsproben,	 Fachgespräche,	 praktische	 und	 theoretische	
Prüfungen	 sowie	 Gutachten	 von	 Sachverständigen.	 Die	 an-
tragstellende	Person	hat	die	Gründe	glaubhaft	zu	machen,	die	
einer	Vorlage	der	entsprechenden	Unterlagen	entgegenstehen.	
Die	Ingenieurkammer	ist	befugt,	eine	Versicherung	an	Eides		
Statt	zu	verlangen	und	abzunehmen.

	 (5)	Das	Verfahren	kann	mit	Ausnahme	der	Durchführung	von	
Ausgleichsmaßnahmen	nach	§	6b	aus	der	Ferne	und	elektro-
nisch	leicht	zugänglich	über	die	einheitliche	Stelle	im	Sinne	
des	§	71a	des	Landesverwaltungsverfahrensgesetzes	 in	Ver-
bindung	mit	§	1	Absatz	1	des	Einheitlicher-Ansprechpartner-
Errichtungsgesetzes	 Mecklenburg-Vorpommern	 abgewickelt	
werden.	Satz	1	gilt	für	die	Verfahren	nach	§	13	Absatz	2	und		
§	14	Absatz	1	entsprechend.“

6.	 §	7	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Dem	Absatz	1	wird	folgender	Satz	2	angefügt:

	 „Der	vorübergehende	und	gelegentliche	Charakter	der	Er-
bringung	 von	 Dienstleistungen	 wird	 im	 Einzelfall	 beur-
teilt,	 insbesondere	anhand	von	Dauer,	Häufigkeit,	 regel-
mäßiger	 Wiederkehr	 und	 Kontinuität	 der	 Dienstleistun-
gen.“

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Nach	Satz	1	wird	folgender	Satz	eingefügt:	

	 „Das	Verfahren	richtet	sich	nach	Absatz	2a.“

bb)	 Im	neuen	Satz	3	wird	das	Wort	„Sie“	durch	die	Wör-
ter	„Auswärtige	Dienstleister“	ersetzt.

cc)	 Im	 neuen	 Satz	 4	 werden	 die	 Wörter	 „Auswärtige	
Dienstleister“	durch	das	Wort	„Sie“	ersetzt.

c)	 Nach	Absatz	2	wird	folgender	Absatz	2a	eingefügt:

	 „(2a)	Die	Ingenieurkammer	unterrichtet	den	Dienstleister	
spätestens	 einen	 Monat	 nach	 Eingang	 der	 vollständigen	
Unterlagen	über	ihre	Entscheidung

1.	 die	Erbringung	der	Dienstleistungen	zuzulassen,	oh-
ne	seine	Berufsqualifikationen	nachzuprüfen	oder

2.	 nach	der	Nachprüfung	seiner	Berufsqualifikationen

a)	 von	 dem	 Dienstleister	 zu	 verlangen,	 sich	 einer	
Eignungsprüfung	zu	unterziehen,	oder	

b)	 die	Erbringung	der	Dienstleistungen	zuzulassen.

	 Sollten	Schwierigkeiten	auftreten,	die	zu	einer	Verzöge-
rung	dieser	Entscheidung	führen	könnten,	so	unterrichtet	
die	Ingenieurkammer	den	Dienstleister	innerhalb	dersel-
ben	 Frist	 über	 die	 Gründe	 für	 diese	Verzögerung.	 Die	
Schwierigkeiten	werden	binnen	eines	Monats	nach	die-
ser	Mitteilung	behoben	und	die	Entscheidung	ergeht	bin-
nen	zwei	Monaten	nach	Behebung	der	Schwierigkeiten.	
Besteht	ein	wesentlicher	Unterschied	zwischen	der	be-
ruflichen	Qualifikation	des	Dienstleisters	und	der	hiesi-
gen	geforderten	Ausbildung	und	ist	er	so	groß,	dass	dies	
der	öffentlichen	Sicherheit	abträglich	ist	und	durch	Be-
rufserfahrung	 oder	 durch	 Kenntnisse,	 Fähigkeiten	 und	
Kompetenzen	des	Dienstleisters,	die	durch	lebenslanges	
Lernen	 erworben	 und	 hierfür	 förmlich	 von	 einer	 ein-
schlägigen	Stelle	als	gültig	anerkannt	wurden,	nicht	aus-
geglichen	werden	kann,	 so	muss	dem	Dienstleister	die	
Möglichkeit	gegeben	werden,	durch	eine	in	Satz	1	Num-
mer	2	Buchstabe	a	genannte	Eignungsprüfung	nachzu-
weisen,	 dass	 er	 die	 fehlenden	 Kenntnisse,	 Fähigkeiten	
oder	Kompetenzen	erworben	hat.	Die	Ingenieurkammer	
trifft	auf	dieser	Grundlage	eine	Entscheidung,	ob	sie	die	
Erbringung	 dieser	 Dienstleistungen	 erlaubt.	 In	 jedem	
Fall	 muss	 die	 Erbringung	 der	 Dienstleistung	 innerhalb	
des	Monats	erfolgen	können,	der	auf	die	nach	Satz	1	ge-
troffene	 Entscheidung	 folgt.	 Bleibt	 eine	 Entscheidung	
oder	Unterrichtung	(Reaktion)	der	Ingenieurkammer	in-
nerhalb	 der	 in	 den	 Sätzen	 1	 bis	 3	 und	 6	 festgesetzten	
Fristen	aus,	so	darf	die	Dienstleistung	unter	der	Berufs-
bezeichnung	nach	§	6	Absatz	1	oder	einer	Wortverbin-
dung	nach	§	6	Absatz	5	erbracht	werden.	In	den	Fällen,	
in	 denen	 die	 Berufsqualifikationen	 gemäß	 diesem	Ab-
satz	nachgeprüft	worden	sind,	erfolgt	die	Erbringung	der	
Dienstleistung	unter	der	Berufsbezeichnung	des	Aufnah-
memitgliedstaats.“

d)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„beachten“	die	Wör-
ter	„;	zu	diesen	gehören	etwa	Regelungen	für	die	De-
finition	 des	 Berufes,	 das	 Führen	 von	 Titeln	 und	
schwerwiegende	berufliche	Fehler	in	unmittelbarem	
und	speziellem	Zusammenhang	mit	dem	Schutz	und	
der	Sicherheit	der	Verbraucher.“	eingefügt.

bb)	 In	Satz	4	werden	die	Wörter	„Absatz	2	Satz	2“	durch	
die	Wörter	„Absatz	2	Satz	3“	ersetzt.

cc)	 Nach	Satz	4	wird	folgender	Satz	5	angefügt:

	 „Durch	die	Eintragung	darf	das	Erbringen	der	Dienst-
leistungen	in	keiner	Weise	verzögert,	erschwert	oder	
verteuert	werden.	Die	Ingenieurkammer	übermittelt	
der	betreffenden	Berufsorganisation	eine	Kopie	der	
Meldung	 und	 gegebenenfalls	 der	 erneuerten	 Mel-
dung	nach	Artikel	7	Absatz	1	der	Richtlinie	2005/36/
EG,	für	die	Zwecke	der	Befreiung	gilt	dies	als	auto-
matische	vorübergehende	Eintragung	oder	Pro-For-
ma-Mitgliedschaft.	Meldungen	nach	Absatz	2	Satz	3	
und	Bescheinigungen	nach	Satz	3	sind	nicht	erforder-
lich,	wenn	bereits	 in	einem	anderen	Land	der	Bun-
desrepublik	 Deutschland	 eine	 Anzeige	 erfolgt	 ist	
oder	eine	Bescheinigung	erteilt	wurde;	eine	Eintra-
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gung	in	das	Verzeichnis	nach	Satz	2	erfolgt	in	diesem	
Fall	nicht.“

7.	 §	8	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„wird“	die	Wörter	
„auf	Antrag“	eingefügt.

bb)	 Nummer	1	wird	wie	folgt	gefasst:

„1.	 berechtigt	ist,	die	Berufsbezeichnung	„Ingenieur/
Ingenieurin“	zu	führen,“.

cc)	 In	Nummer	2	Satz	1	wird	das	Wort	„danach“	durch	
die	Wörter	„nach	einem	erfolgreichen	Abschluss	des	
Studiums“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	7	Satz	1	werden	nach	den	Wörtern	„nach	Ab-
satz	4“	die	Wörter	„aus	der	Ferne	und	elektronisch	leicht	
zugänglich“	eingefügt.

8.	 In	§	9	Absatz	6	werden	nach	dem	Wort	„kann“	die	Wörter	„aus	
der	Ferne	und	elektronisch	leicht	zugänglich“	eingefügt.

9.	 In	§	10	Absatz	4	werden	nach	dem	Wort	„kann“	die	Wörter	
„aus	der	Ferne	und	elektronisch	leicht	zugänglich“	eingefügt.

10.	§	16	Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Nummer	1	werden	die	Wörter	 „(ABl.	EU	Nr.	L	376		
S.	36)“	durch	die	Wörter	„(ABl.	L	376	vom	27.12.2006,	
S.	36)“	ersetzt.

b)	 In	Nummer	2	werden	die	Wörter	„des	Europäischen	Par-
laments	und	des	Rates	vom	7.	September	2005	über	die	
Anerkennung	 von	 Berufsqualifikationen	 (ABl.	 EU	 Nr.		
L	255	S.	22,	2007	Nr.	L	271	S.	18,	2008	Nr.	L	93	S.	28,	
2009	 Nr.	 L	 33	 S.	 49),	 die	 zuletzt	 durch	 die	 Richtlinie	
2013/55/EU	(ABl.	EU	Nr.	L	354	S.132)	geändert	worden	
ist“	gestrichen.

c)	 In	Nummer	3	werden	die	Wörter	 „(ABl.	EU	Nr.	L	316		
S.	1),	die	zuletzt	durch	die	Richtlinie	2014/67/EU	(ABl.	
EU	Nr.	L	159	S.11)“	durch	die	Wörter	„(ABl.	L	316	vom	
14.11.2012,	S.	1),	die	zuletzt	durch	die	Verordnung	(EU)	
2018/1724	(ABl.	L	295	vom	21.11.2018,	S.	1)“	ersetzt.

11.	Nach	§	16	wird	der	folgende	§	16a	eingefügt:

„§ 16a 
Zusammenarbeit der Kammern mit den 

 zuständigen Behörden anderer Mitgliedsstaaten  
der Europäischen Union, Beschwerdeverfahren

	 (1)	Die	Kammer	kann	in	den	Fällen	der	§§	3	und	7	bei	berech-
tigten	Zweifeln	von	den	zuständigen	Behörden	des	Niederlas-
sungsmitgliedstaats	der	Europäischen	Union	alle	Informatio-
nen	über	die	Rechtmäßigkeit	der	Niederlassung	und	die	gute	
Führung	 des	 Dienstleisters	 anfordern	 sowie	 Informationen	
darüber,	 dass	 keine	 berufsbezogenen	 disziplinarischen	 oder	

strafrechtlichen	Sanktionen	vorliegen.	Entscheidet	die	Kam-
mer,	die	Berufsqualifikationen	des	Dienstleisters	zu	kontrol-
lieren,	so	kann	sie	bei	den	zuständigen	Behörden	des	Nieder-
lassungsmitgliedstaats	 der	 Europäischen	 Union	 Informatio-
nen	über	die	Ausbildungsgänge	des	Dienstleisters	anfordern,	
soweit	 dies	 für	 die	 Beurteilung	 der	 Frage,	 ob	 wesentliche	
Unterschiede	vorliegen,	die	der	öffentlichen	Sicherheit	wahr-
scheinlich	 abträglich	 sind,	 erforderlich	 ist.	 Die	 zuständigen	
Behörden	des	Niederlassungsmitgliedstaats	übermitteln	diese	
Informationen	gemäß	Artikel	56	der	Richtlinie	2005/36/EG.

	 (2)	Die	Kammer	kann	die	antragstellende	Person	in	den	Fällen	
der	§§	3,	4,	6a	und	7	auffordern,	Informationen	zu	seiner	Aus-
bildung	vorzulegen,	soweit	dies	erforderlich	ist,	um	festzustel-
len,	ob	diese	möglicherweise	von	der	geforderten	Ausbildung	
gemäß	Artikel	 14	 der	 Richtlinie	 2005/36/EG	 erheblich	 ab-
weicht.	Ist	die	antragstellende	Person	nicht	in	der	Lage,	diese	
Informationen	vorzulegen,	so	wendet	sich	die	Kammer	an	die	
Kontaktstelle,	 die	 zuständige	 Behörde	 oder	 an	 eine	 andere	
einschlägige	Stelle	des	Herkunftsmitgliedstaats.

	 (3)	Beziehen	sich	Ausbildungsnachweise	nach	Artikel	3	Ab-
satz	 1	 Buchstabe	 c	 der	 Richtlinie	 2005/36/EG,	 die	 von	 der	
zuständigen	 Behörde	 eines	 Mitgliedstaats	 der	 Europäischen	
Union	ausgestellt	wurden,	auf	eine	Ausbildung,	die	ganz	oder	
teilweise	in	einer	rechtmäßig	im	Hoheitsgebiet	eines	anderen	
Mitgliedstaats	 niedergelassenen	 Einrichtung	 absolviert	 wur-
de,	 so	 kann	 die	 Kammer	 bei	 berechtigten	 Zweifeln	 bei	 der	
zuständigen	Stelle	des	Ausstellungsmitgliedstaats	überprüfen,

1.	 ob	der	Ausbildungsgang	in	der	betreffenden	Einrichtung	
von	 der	 Ausbildungseinrichtung	 des	 Ausstellungsmit-
gliedstaats	offiziell	bescheinigt	worden	ist,

2.	 ob	der	ausgestellte	Ausbildungsnachweis	dem	entspricht,	
der	 verliehen	 worden	 wäre,	 wenn	 der	Ausbildungsgang	
vollständig	 im	Ausstellungsmitgliedstaat	absolviert	wor-
den	wäre	und

3.	 ob	mit	 dem	Ausbildungsnachweis	 im	Hoheitsgebiet	 des	
Ausstellungsmitgliedstaats	 dieselben	beruflichen	Rechte	
verliehen	werden.

	 (4)	Bestehen	berechtigte	Zweifel,	 so	kann	die	Kammer	von	
den	 zuständigen	 Behörden	 des	 Mitgliedstaats	 der	 Europäi-
schen	 Union	 eine	 Bestätigung	 der	Tatsache	 verlangen,	 dass	
die	Ausübung	dieses	Berufes	durch	die	antragstellende	Person	
nicht	aufgrund	eines	schwerwiegenden	standeswidrigen	Ver-
haltens	oder	einer	Verurteilung	wegen	strafbarer	Handlungen	
ausgesetzt	oder	untersagt	wurde.

	 (5)	Beschwert	sich	ein	Dienstleistungsempfänger	bei	der	Kam-
mer	über	eine	in	Mecklenburg-Vorpommern	erbrachte	Dienst-
leistung	eines	auswärtigen	Dienstleisters,	der	in	einem	anderen	
Mitgliedsstaat	 der	 Europäischen	 Union	 oder	 einem	 diesem	
durch	 Abkommen	 gleichgestellten	 Staat	 niedergelassen	 ist,	
prüft	die	Kammer,	wenn	der	Dienstleister	bei	 ihr	 in	 ein	Ver-
zeichnis	 eingetragen	 ist,	 ob	 es	 sich	um	einen	Fall	 nach	§	33	
handelt.	Liegt	keine	Eintragung	vor,	leitet	die	Kammer	die	Be-
schwerde	an	die	Kammer	weiter,	bei	der	die	Dienstleistungsan-
zeige	erfolgt	ist.	Diese	Kammer	und	die	Kammer	in	Mecklen-
burg-Vorpommern	 tauschen	 die	 erforderlichen	 Informationen	
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aus.	Der	Dienstleistungsempfänger	wird	über	das	Ergebnis	der	
Beschwerde	 unterrichtet.	 Auf	 Anforderung	 der	 zuständigen	
Stelle	 eines	 Niederlassungsmitgliedstaates	 übermittelt	 die	
Kammer	über	einen	bei	 ihr	 in	einer	Liste	oder	 in	einem	Ver-
zeichnis	eingetragenen	Berufsangehörigen	die	Informationen,	
welche	 zur	 Durchführung	 des	 Beschwerdeverfahrens	 wegen	
einer	dort	erbrachten	Dienstleistung	erforderlich	sind.“

12.	In	§	21	Absatz	1	Satz	2	werden	nach	den	Wörtern	„aus	dem	
Präsidenten“	ein	Komma	und	die	Wörter	„mindestens	einem“	
eingefügt.

13.	§	29	Absatz	1	Satz	3	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Nummer	9	wird	nach	dem	Komma	am	Satzende	das	
Wort	„und“	gestrichen.

b)	 In	Nummer	10	wird	der	Punkt	durch	das	Wort	„und“	er-
setzt.

c)	 Folgende	Nummer	11	wird	angefügt:

„11.	 	als	 Mitglied	 von	 Organen	 und	 Ausschüssen	 die	
Pflicht	zur	Verschwiegenheit	nach	§	25	zu	wahren.“

14.	In	§	39	Absatz	1	Satz	4	werden	die	Wörter	„den	Richtlinien	
95/46/EG	 und	 2002/58/EG“	 durch	 die	Wörter	 „der	Verord-
nung	 (EU)	 2016/679	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	
Rates	vom	27.	April	2016	zum	Schutz	natürlicher	Personen	
bei	 der	Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten,	 zum	 freien	
Datenverkehr	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Richtlinie	 95/46/EG	
(Datenschutz-Grundverordnung)	(ABl.	L	119	vom	4.5.2016,	
S.	 1,	 L	 314	 vom	 22.11.2016,	 S.	 72,	 L	 127	 vom	 25.3.2018,		
S.	2)	und	der	Richtlinie	2002/58/EG	des	Europäischen	Parla-

ments	und	des	Rates	vom	12.	Juli	2002	über	die	Verarbeitung	
personenbezogener	Daten	und	den	Schutz	der	Privatsphäre	in	
der	elektronischen	Kommunikation	(Datenschutzrichtlinie	für	
elektronische	Kommunikation)	(ABl.	L	201	vom	31.7.2002,	
S.	 37),	 die	 zuletzt	 durch	 die	 Richtlinie	 2009/136/EG	 (ABl.		
L	337	vom	18.12.2009,	S.	11)	geändert	worden	ist“	ersetzt.	

Artikel 2 
Änderung des Baugesetzbuchausführungsgesetzes2

Das	Baugesetzbuchausführungsgesetz	vom	30.	Januar	1998,	das	zu-
letzt	durch	Artikel	6	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2010	(GVOBl.	
M-V	S.	615,	618)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 In	§	3	werden	die	Wörter	„§	35	Abs.	4	Satz	1	Nr.	1	Buchsta-
be	c“	durch	die	Wörter	„§	35	Absatz	4	Satz	1	Nummer	1	Buch-
stabe	c“	ersetzt.

2.	 §	6	Nummer	4	wird	wie	folgt	gefasst:

„4.	 die	Entscheidungen	gemäß	den	§§	18	Absatz	2	Satz	4,	28	
Absatz	6	Satz	3,	43	Absatz	2	Satz	1,	126	Absatz	2	Satz	2	
sowie	209	Absatz	2	Satz	1	des	Baugesetzbuches.“

3.	 In	§	1	Satz	1,	§§	4	bis	5	und	§	6	zweiter	Teilsatz	und	Num-
mer	1	und	3	wird	jeweils	die	Angabe	„Abs.“	durch	das	Wort	
„Absatz“	ersetzt.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses	Gesetz	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

_____	
2	 Ändert	Gesetz	vom	30.	Januar	1998;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	2130	-	4

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	zu	verkünden.

	
Schwerin,	den	19.	März	2021

 Die Ministerpräsidentin Der Minister für Energie, 
 Manuela Schwesig Infrastruktur und Digitalisierung 
  Christian Pegel



276	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2021	 Nr.	17

Artikel 1 
Änderung

Die	Verordnung	 zur	 Corona	 bedingten	 Regelung	 der	 Besuchs-,	
Betretens-	und	Leistungsbeschränkungen	in	stationären	Vorsorge-	
und	Rehabilitationseinrichtungen	mit	denen	ein	Vertrag	der	Ko	s-
tenträger	nach	§	111	oder	§	111a	Sozialgesetzbuch	Fünftes	Buch	
besteht	vom	21.	Dezember	2020	(GVOBl.	M-V	S.	1422),	die	zu-
letzt	durch	die	Verordnung	vom	18.	Februar	2021	(GVOBl.	M-V	
S.	130)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 §	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nummer	1	wird	wie	folgt	gefasst:

„1.	 Das	 Personal	 hat	 während	 der	Arbeitszeit	 medizini-
schen	Mund-Nase-Schutz	zu	tragen,	bei	aerosol-gene-
rierenden	 Tätigkeiten	 FFP-2-Masken	 (zum	 Beispiel	
bei	trachealer	Absaugung,	beim	Wechsel	der	Tracheal-
kanüle,	 bei	 der	 Laryngo-	 oder	 Bronchoskopie,	 beim	
Lungenfunktionstests,	 bei	 Patienten	 mit	 Schluckstö-
rungen).	Die	Tragepflicht	von	medizinischen	Mund-
Nase-Schutz	gilt	auch	in	den	Pausen,	sofern	diese	ge-
meinsam	 mit	 anderen	 Personen	 verbracht	 werden.	
Ausgenommen	 sind	 die	 Mahlzeiten,	 wenn	 ein	 Min-
destabstand	von	1,5	Meter	zu	anderen	Personen	einge-
halten	 wird.	 Sofern	 bei	 einzelnen	 therapeutischen	
Maßnahmen	 ein	 Tragen	 von	 medizinischem	 Mund-
Nase-Schutz	 dem	 Therapieziel	 entgegensteht,	 zum	
Beispiel	bei	der	Logopädie,	kann	auf	das	Tragen	eines	
medizinischen	Mund-Nase-Schutz	verzichtet	werden,	
wenn	im	Rahmen	eines	Hygienekonzeptes	ähnlich	ef-
fektive	Schutzmaßnahmen	(zum	Beispiel	Einhaltung	
des	 Mindestabstandes	 von	 1,5	 Meter	 in	Verbindung	
mit	Lüftung;	Acrylglaswände)	zur	Anwendung	kom-

men.	Gesichtsvisiere	gelten	hierbei	nicht	als	effektive	
Maßnahme.“

b)	 Nummer	2	wird	wie	folgt	gefasst:

„2.	 Die	Aufnahme	von	Patientinnen	und	Patienten	sowie	
Begleitpersonen	ist	nur	bei	Vorliegen	eines	negativen	
Testergebnisses	 auf	 das	 Coronavirus	 SARS-CoV-2	
mittels	PCR-Test,	das	nicht	älter	als	48	Stunden	ist,	
zulässig.	Sofern	ein	PCR-Test	nicht	vorliegt,	kann	für	
die	Aufnahme	 ein	 negativer	Antigen-Schnelltest	 er-
satzweise	 ausreichen.	 Ein	 PCR-Test	 ist	 in	 solchen	
Fällen	innerhalb	der	nächsten	drei	Tage	durchzufüh-
ren.	Die	 regelmäßigen	Testungen	des	Personals	und	
der	Patienten	müssen	entsprechend	des	Testkonzeptes	
der	Einrichtung	umgesetzt	und	dokumentiert	werden.	
Ab	 4.	 Januar	 2021	 soll	 das	 Personal	 zweimal	 wö-
chentlich	auf	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	getestet	
werden.	Die	Patientinnen	und	Patienten	sollen	einmal	
wöchentlich	 auf	 das	 Coronavirus	 SARS-CoV-2	 ge-
testet	werden.	Es	besteht	die	Pflicht	das	Personal	und	
die	Patientinnen	und	Patienten	mindestens	einmal	in	
14	Tagen	zu	testen.	Hierfür	kann	entweder	ein	PoC-
Antigen-Test	oder	ein	PCR-Test	genutzt	werden.“

2.	 §	5	Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(3)	Diese	Verordnung	tritt	mit	Ablauf	des	26.	April	2021	au-
ßer	Kraft.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Corona bedingten Regelung  
der Besuchs-, Betretens- und Leistungsbeschränkungen in stationären Vorsorge- und  

Rehabilitationseinrichtungen mit denen ein Vertrag der Kostenträger  
nach § 111 oder § 111a Sozialgesetzbuch Fünftes Buch besteht (Reha-VO)*

Vom 24. März 2021

Aufgrund	des	§	32	Satz	1	und	2	in	Verbindung	mit	§	28	Absatz	1	und	§	28a	des	Infektionsschutzgesetzes	vom	20.	Juli	2000	(BGBl.	I	
S.	1045),	das	zuletzt	durch	Artikel	4a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3136)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	
§	12	Absatz	3	der	Corona-LVO	M-V	vom	28.	November	2020	(GVOBl.	M-V	S.	1158),	die	zuletzt	durch	Artikel	1	der	Verordnung	vom	
18.	März	2021	(GVOBl.	M-V	S.	258)	geändert	worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Gesundheit	Mecklenburg-
Vorpommern:

_____	
*	 Ändert	VO	vom	21.	Dezember	2020;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	37

Schwerin,	den	24.	März	2021

Der Minister für Wirtschaft, 
Arbeit und Gesundheit 

Harry Glawe
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Landesverordnung über die Verbindlichkeit der Fortschreibung des Kapitels 6.5 
„Energie einschließlich Windenergie“ im Raumentwicklungsprogramm Region Rostock 

(Energie RP RR-LVO M-V)

GVOBl.	M-V	2021	S.	229,	252

– Berichtigung –

Die	 Übersichtskarte	 6.5-1	 auf	 Seite	 252	 des	 GVOBl.	 ist	 durch	
beiliegende	Karte	zu	ersetzen.

Schwerin,	den	23.	März	2021
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tinus-medien.de	Bezugsbedingungen:	Bezug	nur	beim	Hersteller;	Preis:	Abonnement	halbjährlich	20,50	EUR,	Abbestellungen	bis	30.4.	bzw.	31.10.	jeden	Jahres,	Einzel-
bezug	je	angefangene	16	Seiten	1,25	Euro,	vorliegende	Ausgabe	1,25	Euro.	Die	Preise	verstehen	sich	inklusive	gesetzlicher	Mehrwertsteuer	und	zuzüglich	Versand.
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